
ublik Osterreich

Ausschuss des Jugendparlaments

Protokoll

über die Sitzung am 1-l'. Dezember 2015

Beginn : 10.3lfUhr

Vertreter der Bundesregierung :
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siehe Präsenzliste ( Anlage A )
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Anl age B 1

JUGENDPARLAMENT

Der Ausschuss des Jugendparlaments hält Freitag. den 11. Dezember

2015. um 10.30 Uhr im Lokal Vl Sitzung.

TAGESORDNUNG

1 .) Gesetzesvorlage (9. der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch

geändert wird (Hate Speech-Gesetz).

Wien, 2015 12 11

Mag. Martin Peyerl

Obmann

Aviso

Es ist in Aussicht genommen, diese Sitzung um 1 1.00 Uhr zu unterbrechen und um

1 3.30 Uhr fortzusetzen.
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Ausschuss des Jugendparlaments

ugend parlaments betreffend ein

Bundesgesetz, mit dem das Strafgesetzbuch geändert wird.

Der im Titel bezeichnete Gesetzantrag wird wie folgt geändert:

S 2S3 samt Überschrift lautet:

,,Verhetzu ng

S 283. (1) Wer öffentlich Menschen

1. aufgrund ihrer Hautfarbe, ethnischen Herkunft oder Staatsangehörigkeit,

2. aufgrund ihrer Weltanschauung oder Religion,

3. aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung oder

4. aufgrund einer körperlichen oder geistigen Behinderung

beschimpft und die Absicht hat, dass sie verächtlich gemacht oder herabgesetzt

werden, ist mit Freiheitsstrafe bis zu 1B Monaten zu bestrafen.

(2) Wer öffentlich zu Gewalt gegen die in Absatz 1 genannten Menschen und Gruppen

auffordert oder zu Hass gegen sie aufstachelt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren

zu bestrafen.

(3) Wer diese Taten in einem Druckwerk, im Rundfunk oder über das lnternet begeht

oder weiterverbreitet, sodass sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich werden, ist mit

Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren zu bestrafen.

(4) Wer durch eine Tat nach Abs. 1, 2 oder 3 bewirkt, dass andere Personen gegen

eine in Abs. 1 bezeichnete Gruppe oder gegen ein Mitglied einer solchen Gruppe

wegen dessen Zugehörigkeit zu dieser Gruppe Gewalt ausüben, ist mit Freiheitsstrafe

von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen."
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Präsenzliste

der Sitzung des Ausschusses des Jugendparlaments

VOm 11. Dezember 2015

Anlage A

Vlitglieder des Ausschusses

Name (Blockschrift) uryers*nn1 Name (Blockschrift) Unterschrift
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